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vom Übergang der Forderung auf uns zu benachrichtigen und die Forderungen des 
Käufers gegen die Warenempfänger einzuziehen. 

Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns nach diesen Bestimmungen 
zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 25% übersteigt, wer-
den wir auf Wunsch des Käufers einen angemessenen Teil der Sicherungskräfte 
freigeben. 

Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist die in unserem Eigentum ste-
hende Ware vom Käufer gegen Feuer, Wasser, Diebstahl und Einbruchdiebstahl 
zu versichern. Die Rechte aus dieser Versicherung werden an uns abgetreten. Wir 
nehmen diese Abtretung an. 

Wird dem Kunden Ware im Rahmen eines Teilzahlungsgeschäftes oder eines 
Leasing- oder Mietgeschäftes überlassen, so haben wir unbeschadet unseres Rech-
tes zur Herausgabe der Ware Recht auf Verwertung der Ware nach unserer Wahl 
und das Recht auf Schadensersatz. 

Gewährleistung7.	
Im Falle von Mängeln des Liefergegenstandes, zu denen auch das Fehlen zu-

gesicherter Eigenschaften gehört, sind wir nach unserer Wahl berechtigt, den feh-
lerhaften Gegenstand nachzubessern oder Ersatz durch Austausch zu leisten. Für 
das Ersatzstück und die Ausbesserung gewährleisten wir in der gleichen Weise wie 
für den Liefergegenstand. Der Käufer ist bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung berechtigt, Minderung oder Wandlung zu verlangen. Eine Nachbes-
serung ist fehlgeschlagen, wenn sie mehr als zweimal erfolglos versucht wurde.

Ansprüche des Käufers auf Gewährleistung sind ausgeschlossen, wenn der 
Käufer offensichtliche Mängel nicht innerhalb von zwei Wochen gerügt hat. Die 
Kaufleute treffenden Untersuchungs- und Rügepflichten des § 377 und 378 HGB 
bleiben hiervon unberührt.

Voraussetzung für die Gewährleistung ist, daß der fehlerhafte Liefergegenstand 
nach unserer Wahl entweder durch uns beim Käufer besichtigt und überprüft werden 
kann oder auch auf unseren Wunsch vom Käufer an uns mit vorausbezahlter Fracht 
zur Nachbesserung eingesandt wird. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für solche Ansprüche des Käufers 
auf Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Schadenersatz, die durch im Rahmen des 
Vertrages erfolgte Vorschläge oder Beratungen oder durch Verletzung vertraglicher 
Nebenpflichten entstanden sind. 

Bei berechtigten Mängelrügen haben wir das Recht, nach unserer Wahl die Män-
gel selbst zu beheben, die Ware zurückzunehmen, oder Ersatz zu leisten. 

Haftung für Folgen aus seitens des Käufers oder Dritter vorgenommener Verän-
derungen und Eingriffen oder Reparaturversuchen wird ausgeschlossen. Gleichzei-
tig erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.

Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen an Dritte ist grundsätzlich 
ausgeschlossen.

Verkauft der Käufer die von uns gelieferten Artikel an Dritte, ist ihm untersagt, 
wegen der damit verbundenen gesetzlichen bzw. vertraglichen Gewährleistungs-
ansprüche auf uns zu verweisen. Bei Software haftet der Kunde in diesem Fall für 
die Einhaltung der Lizenzbestimmungen des Herstellers. 

Ist der Käufer Kaufmann, berühren Mängelrügen die Fälligkeit des Kaufpreisan-
spruches nicht, es sei denn, ihre Berechtigung ist durch uns schriftlich anerkannt 
oder sie rechtskräftig festgestellt. 

Bei Software gelten die einschränkenden Lizenz- und Gewährleistungsbestim-
mungen des jeweiligen Herstellers als ergänzend vereinbart. 

Erwirbt der Käufer in einem Vertrag mehrere Geräte oder erwirbt er ein System 
aus mehreren Geräten, so wird mit Erteilung des Auftrags vereinbart, daß ein An-
spruch auf Minderung oder Wandlung immer nur für das einzelne, von Mängeln 
betroffene Gerät, keinesfalls aber für alle Geräte oder das gesamte System besteht. 
Dies gilt auch, wenn ein System durch das einzelne, mit Mängeln behaftete Gerät 
in seiner Gesamtheit funktionsuntüchtig wird. 

Es ist nach dem heutigen Stand der Technik nicht sichergestellt, daß Baugrup-
pen in jeder möglichen Form miteinander funktionieren. Für diese Inkompatibilitäten 
übernehmen wir nur dann Gewährleistung, wenn die zueinander inkompatiblen Bau-
gruppen sämtlich von uns bezogen wurden. Treten Imkompatibilitäten zwischen von 
uns bezogenen und fremden Baugruppen auf, stellt uns der Käufer von jeglicher 
Gewährleistung oder Nachweispflicht frei. 

Wird dem Kunden einem über die gesetzliche Gewährleistungsfrist hinausge-
hende Garantie gewährt, so kann er aus dieser keine Ansprüche auf Wandlung ,  
Minderung oder Schadensersatz herleiten. Ebenfalls kann er hieraus keinen An-
spruch auf kostenlosen Austausch gegen Neuware oder Ersatzgeräte für die Zeit 
der Raparaturdauer herleiten. 

Für den Fall, daß der Käufer ein System untereinander vernetzter Geräte ( Netz-
werk) erwirbt, sichert er zu, nur geeignete ( netzwerkfähige ) Software entsprechend 
den Lizenzbedingungen der Hersteller einzusetzen. Andernfalls stellt er uns von 
der Gewährleistung frei. Nimmt er an einem Netzwerk Änderungen an den bei der 
Auslieferung dokumentierten Einstellung vor, so stellt er uns von der Gewährleis-
tung frei. Dieser Fall trifft auch dann ein, wenn die Änderungen zur Anpassung an 
Anwendersoftware dienen. Der Kunde willigt ein, daß wir die Installationsdaten zum 
Zeitpunkt der Auslieferung protokollieren und bei uns im Hause speichern. 

Der Kunde wird daraufhingewiesen, daß EDV Drucker bestimmter Fabrikate oder 
auch manche Softwarepakete nicht alle im deutschsprachigen Raum gebräuch-
lichen Sonderzeichen darstellen können. Der Kunde hat dies sorgfältig vor dem 
Kauf zu prüfen. Er kann später aus dem Fehlen dieser Zeichen keine Ansprüche 

wegen falscher Beratung oder fehlende Eigenschaften der Geräte bzw. Software 
ableiten. 

Wir weisen darauf hin, daß die Reklamationsware nur und ausschließlich in deren 
Originalverpackung entgegen genommen wird. Bei Nichterfüllung behalten wir uns 
vor, eine Bearbeitungsgebühr zu erheben. 

Stellt sich bei Prüfung heraus, daß die Mängelrüge unberechtigt war, können wir 
angefallene Prüfkosten bis zu zwei Technikerstunden nach dem jeweils gültigen 
KEC Stundensatz vom Verkäufer verlangen. 

Schadenersatz8.	
Schadensersatzansprüche gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere 

wegen positiver    Vertragsverletzung, Schlechterfüllung, Verletzung von Neben-
pflichten, Verschulden bei Vertragsverhandlungen, sowie aus unerlaubter Handlung 
werden ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften, 
grober Fahrlässigkeit, Vorsatz, Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und 
Leistungsverzug. 

Ausgeschlossen sind alle Ansprüche auf Ersatz von entgangenem Gewinn, aus-
gebliebenen Einsparungen, mittelbaren Schäden und / oder Folgeschäden. In jedem 
Fall ist unsere Haftung auf den Ersatz des im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
vorhersehbaren Schadens beschränkt. Dies gilt nicht bei Fehlen zugesicherter Ei-
genschaften, Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

Der Kunde wird auf die Möglichkeit von Datenverlust durch technisches Versagen 
und die daraus entstehende Erfordernis einer täglichen Datensicherung hingewie-
sen. Hierzu stehen heute geeignete technische Hilfsmittel zur Verfügung. Bei der 
Verarbeitung wichtiger Daten handelt ein Kunde grob fahrlässig, wenn er diese täg-
liche Sicherung unterläßt. Die Haftung für Datenverlust wird begrenzt auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit. Kann der Kunde keine zur Wiederherstellung der Daten 
notwendige Sicherungskopie beibringen oder ist diese älter als zwei Tage, so sind 
wir von der Haftung vollständig freigestellt. 

Liefert ein Kunde ein Gerät zur Reparatur - oder Servicezwecken ein, so willigt 
er ein, daß wir zur Reparatur- und Prüfzwecken seine gesamten Daten - ohne ihn 
darauf nochmals hinzuweisen oder vorher zu benachrichtigen und ohne diese zu 
sichern - zu löschen. Für eine Datensicherung vor der Reparatureinlieferung und für 
die auf die Reparatur folgende Wiederherstellung der Daten hat der Kunde selbst 
Sorge zu tragen. Er stellt uns von jeder Haftung für verloren gegangene Dateien 
frei. 

Nach dem heutigen Stand der Technik ist es möglich, daß auch Originaldisketten 
der Software-Hersteller von sogenannten Computerviren befallen sind. Wir sichern 
zu, alle nötige Sorgfalt darauf zu verwenden, daß Kundengeräte nicht durch uns mit 
derartigen Computerviren infiziert werden. Es ist nach dem heutigen Wissensstand 
nicht möglich, alle Mutationen dieser Viren zu erkennen zu bekämpfen. Sollte den-
noch ein Computervirus nachweislich durch uns auf ein Kundengerät übertragen 
worden sein, so haften wir nur insoweit, wir diesen vorsätzlich verbreitet haben. Der 
Kunde stellt uns davon frei, original verpackte Software auf Virenbefall zu untersu-
chen und befreit uns aus jeglicher Haftung aus Schäden, die durch Virenbefall dieser 
Software  verursacht wurden. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand9.	
Für Verträge mit Vollkaufleuten wird als Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung 

sowie Gerichtsstand Waiblingen bzw Stuttgart vereinbart, mit der Maßgabe, daß 
wir berechtigt sind, auch am Ort des Sitzes oder einer Niederlassung des Käufers 
zu klagen.

Es gilt das Recht der BRD die Bestimmungen des einheitlichen Kaufgesetzes und 
des Uncitral Kaufrechts gelten zwischen uns und dem Käufer nicht. 

Sonstige Vereinbarungen10.	
Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder wer-

den, so wird die Gültigkeit der übrigen Bedingung dadurch nicht berührt. 
Diese Schriftformvereinbarung kann gleichfalls nur schriftlich geändert werden. 
Der Käufer ist damit einverstanden, daß wir die aus der Geschäftsbeziehung 

erhaltenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes für unsere eigenen geschäft-
lichen Zwecke auch innerhalb unserer Unternehmensgruppe in verbundenen Un-
ternehmen verwenden. 
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